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"PROJECT DER [ IN FRANZ. DIENSTEN STEHENDEN EIDG. ] . . . OBERSTEN

UND HAUPTLEUTEN WEGEN JHREN BEZAHLUNGEN"

"Das Jennige so man H. Obersten und hauptleüthen von dem [ 16 ] 48 . iahr schul¬

dig , Solle ohne Jnstellig Zu Endt dis iahrs bezahlt werden.

Den Lycentierten Trouppes Solle man auch also baldt die 3 erste Monath dis

iahrs Zu etwelcher abbezahlung ihrer Soldaten erleggen ; die Jn dem dienst Ver¬

bleibende aber gäben 6 Wochen termin auch obgemelte 3 Erste monath , Undt dan

widerumb 6 Wochen die nachvolgende 3 Monath , als Aprillen , Meyen undt Brach-

monedt also baldt auch bahr Zuempfachen , Sonst sollen aussert der 3 Ersten

Monath , welche die Licentierten also baldt erheben Sollen ohne gegebnen ter¬

min , in dem übrigen mit den Verbleibenden in den bezahlungen gleich tradiert

werden.

Die Uebrige restierendte Monat oder Descompte , solle vor dem veldtzug eint-

weder also baldte auch bezahlt , oder dergstalten versichert werden , daran die

H. Obersten und Hauptlüth woll kommen mögen.

Und damit man nit weiters als Zuvohr sich engagiere , Solle man vorthin alle



Monath Mustern wan sie wollen 3 aber ohne Uffzug bezahlt machen etc . "

"Nota. [ eventuell von  B e a t  II . Zu/iZaubenJ: die [H ] $6 Re^ tantzen Aoltendt

dem H. Ambaî adoaen [Jean V e Za Bat . de] übeAgeben loeAden"
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